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 Veröffentlicht am 13.12.1984

Norm

ABGB §163c

Rechtssatz

Im Sinne des § 163 c Abs 2 ABGB ist es erforderlich, daß das den Anerkennenden als Vater bezeichnende

minderjährige Kind durch einen besonderen Sachwalter vertreten ist, da ein Interessenwiderstreit zwischen Mutter

und Kind nicht auszuschließen ist.
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